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I. Vorlage 

 

Gemeinderat am 26.03.2019  öffentlich  Entscheidung  

  

 

II. Tagesordnungspunkt 

 

Kanalsanierung auf Grund der Eigenkontrollverordnung 

- Ausschreibungsbeschluss Kanalbefahrung  

 

 

III. Anlagen 

 

Übersichtslageplan Kanalbefahrung   

 

 

IV. Beschlussvorschlag 

 

Siehe Darstellung des Sachverhalts 
 

 

V. Finanzielle Auswirkungen 

 

 keine  Einnahmen:   

  Ausgaben: ca. 46.500 €  

 

 Planmäßig im HH 80.000,00 € HH-Stelle 7000.5750 

 Außerplanmäßig  HH-Stelle  

 Deckungsvorschlag  HH-Stelle  

 Verpf.ermächtigung  HH-Stelle  

 

  
 



Darstellung des Sachverhaltes 

Auf Grund der Verordnung des Umweltministeriums über die Eigenkontrolle von 

Abwasseranlagen (Eigenkontrollverordnung - EKVO) ist die Gemeinde Sontheim 

an der Brenz bereits seit 2001 dazu verpflichtet, die Kanalisation zu prüfen und 

alle 10 Jahre eine Wiederholungsprüfung der Kanalbefahrungen durchzuführen, 

diese auszuwerten und nach Priorität das Kanalnetz zu sanieren.  

Wie dem Gemeinderat in der Sitzungsunterlage BV/083/2018 erläutert wurde, muss 

auf Grund der abgelaufenen Einleitungsgenehmigung des Niederschlagswas-

sers in den Fluss Brenz im Teilort Bergenweiler, der Neubau der Regenklärbecken 

RKB 1 und RKB 2 umgesetzt werden. 

 

Im Hinblick auf die Wiederholungsprüfung und den Neubau der RKBs ist vorgese-

hen, das gesamte Kanalnetz des Ortsteils Bergenweiler inklusive aller Hausan-

schlussleitungen zu befahren und auf eventuelle Fehlanschlüsse zu prüfen was 

wiederum Auswirkungen auf die Bemessung der RKBs hat. Die insgesamt ca. 

14,5 km langen Kanalleitungen müssen vorab gereinigt bzw. gespült und anschlie-

ßend mit einer Kamera befahren werden. 

 

Laut Kostenberechnung belaufen sich die Kosten für die gesamte Maßnahme auf 

ca. 46.500 Euro. Im Haushalt sollen Mittel in Höhe von 80.000 Euro für die Kanal-

befahrung eingestellt werden. 

 

Um die Ausführungsplanungen und Bemessungen des Neubaus des RKB 1 in der 

Brückenstraße weiter voranzutreiben und eine Umsetzung in 2019 zu ermöglichen, 

schlägt die Gemeindeverwaltung vor, die Maßnahme in vollem Umfang beschränkt 

auszuschreiben.  

  

 

Beschlussvorschlag 

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die beschränkte Ausschreibung zur Befah-

rung des Kanals auf Grund der Eigenkontrollverordnung wie beschrieben durchzu-

führen und die Ergebnisse dem Gemeinderat zur Vergabe vorzulegen.  
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